Bestätigung über die Bestimmung eines Informationsberechtigten


Gemäss Art. 900 Abs. 2 PGR ist eine von sämtlichen Treuhändern unterzeichnete Bestätigung über die Bestimmung mindestens eines Informationsberechtigten und eines Nachfolgers, ausgenommen bei gemeinnützigen Treuhänderschaften nach Art. 898a Abs. 1. PGR, mit der Anmeldung zur Eintragung in das Handelsregister, einzureichen.

Gemäss Art. 902 Abs. 2 PGR ist der Informationsberechtigte sowie dessen Nachfolger in einer Zusatzurkunde zu bestimmen. Erfolgt diese Bestimmung in einer Zusatzurkunde zur Treuhandurkunde, hat der Treuhänder im Zuge der erstmaligen Hinterlegung der Treuhandurkunde gemäss Abs. 1 gegenüber dem Amt für Justiz zu bestätigen, dass mindestens ein Informationsberechtigter sowie ein Nachfolger bestimmt wurden.


Die Treuhänder des ABC Trust bestätigen hiermit wahrheitsgemäss, dass mindestens ein Informationsberechtigter und ein Nachfolger bestimmt worden sind.


Ort, Datum




__________________________
Vorname + Nachname[footnoteRef:1] [1:  Die Bestätigung ist von sämtlichen Treuhändern zu unterzeichnen.] 

Treuhänder

